
 

 

 

Anlage 4 

  

Preisblatt für Nahwärmepreise 
Nahwärmenetz Schießberg Nord | Äpfingen  
Gültig ab 01. Januar 2026 
 
 
 
 

1. Preiszusammensetzung 
 

 Grundpreis (GP – verbrauchsunabhängig) 
 Arbeitspreis (AP – verbrauchsabhängig) 

 
 
Für die Wärmelieferung werden ein Grundpreis (für die Vorhaltung der Wärmeerzeugungsanlage) und ein 
Arbeitspreis (für jede gelieferte Kilowattstunde Wärme) vereinbart. 
 
 
2. Grundpreis 
 

Vertraglich vereinbarte maximale Heizleistung 
Basispreis (GP0)       

Neuer Preis (GP) ab 
01.01.2026 

Netto Brutto* Netto Brutto* 

Bis einschließlich 6 kW (pro Monat) 63,88 € 76,02 € 66,43 € 79,05 € 

Jedes weitere angefangene kW > 6 (pro Monat) 10,65 € 12,67 € 11,07 € 13,17 € 

*Bruttopreis inklusive 19 Prozent Umsatzsteuer.  
 

Der Grundpreis (GP) ist unabhängig von einer Wärmeabnahme ab Inbetriebnahme
1
 der Übergabestation, 

frühestens jedoch ab dem vereinbarten Lieferbeginn zu zahlen. Beginnt oder endet die vereinbarte Lieferung 
innerhalb des Abrechnungsjahres, so ist der Grundpreis zeitanteilig zu entrichten. 
 
 
 

2.1. Änderung des Grundpreises 
 

Der Netto - Grundpreis ändert sich jeweils zum 01. Januar und 01. Juli eines Jahres. Dieser berechnet durch 

die nachfolgende Formel: 
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�
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��
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1Bei Bestandsanlagen statt Inbetriebnahme: „lieferantenseitiger Übernahme“ 



 

 

 

M  Materialgüter  
Materialgüterindex - Statistisches Bundesamt, Genesis-Code (Statistik Datenbank): 61241-0006: 
„GP19-25211“ „Heizkörper und -kessel für Zentralheizungen, Teile“. 
 
Maßgeblich für die Preisermittlung zum 01.01. ist der Mittelwert, der sich aus den Monatswerten für 
den Zeitraum April bis September des Vorjahres ergibt. 
 
 

M0  Der Basiswert des Materialgüterindex ist der Juli-Monatswert 2023 (2021=100).                   120,9  

 

Jahr/Monat April Mai Jun Jul Aug Sep Mittelwert 

2025 126,5 127,4 127,4 128,0 128,0 127,9 127,53 

 
 
 
L  Lohnkosten  

Materialkostenindex - Statistisches Bundesamt, Genesis-Code (Statistik Datenbank): 62221-0002: 
„WZ08-D Energieversorger“ | „Index d. tarifl. Monatsverdienste ohne Sonderzahlung“. 
 
Maßgeblich für die Preisermittlung zum 01.01. ist der Mittelwert, der sich aus den Quartalswerten 
Q2 und Q3 des Vorjahres ergibt. 
 
 

L0  Der Basiswert des Lohnkostenindex ist der 3. Quartalswert 2023 (2020=100).                   106,8  

 
 

Jahr/Quartal Q2 2025 Q3 2025 Mittelwert 

2025 117,0 118,9 117,95 

 
 
 
3. Arbeitspreis 
 

Arbeitspreis (AP) (Tarifkunden) 
Basispreis (AP0)       

Neuer Preis (AP) ab 
01.01.2026 

Netto Brutto* Netto Brutto* 

Arbeitspreis in Cent / KWh 8,41 Ct. 10,01 Ct. 7,83 Ct. 9,32 Ct. 

*Bruttopreis inklusive 19 Prozent Umsatzsteuer.  
 
 
Der Arbeitspreis ist das Produkt aus der verbrauchten Wärmemenge und dem jeweils geltenden Arbeitspreis. 
 
 
 
 
 



 

 
 

3.1. Änderung des Arbeitspreises 
 

Der Netto - Arbeitspreis ändert sich jeweils zum 01. Januar und 01. Juli eines Jahres. Dieser berechnet durch 

die nachfolgende Formel: 
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WM  Fernwärme  

Fernwärmeindex - Statistisches Bundesamt, Genesis-Code (Statistik Datenbank): 61241-0006: 
„GP353010“. „Fernwärme".  
 
Maßgeblich für die Preisermittlung zum 01.01. ist der Mittelwert, der sich aus den Monatswerten für 
den Zeitraum April bis September des Vorjahres ergibt. 
 
 

WM0  Der Basiswert des Fernwärmegüterindex ist der Juli-Monatswert 2023 
(2021=100).  

               161,8  

 
 

Jahr/Monat April Mai Jun Jul Aug Sep Mittelwert 

2025 184,6 184,4 184,4 185,8 185,8 185,7 185,12 

 
 
 
VPPellet  Holz-Pellets  

Pellet-Index - Statistisches Bundesamt, Code (Statistik Datenbank): 61241-0006: „GP19-162915“. 
„Pellets, Briketts o.ä. Formen a. Sägespänen gepresst“. 
  
Maßgeblich für die Preisermittlung zum 01.01. ist der Mittelwert, der sich aus den Monatswerten 
für den Zeitraum April bis September des Vorjahres ergibt. 
 

VPPellet 0 Der Basiswert des Pelletindex ist der Juli-Monatswert 2023 (2021=100).                   194,2  

 

Jahr/Monat April Mai Jun Jul Aug Sep Mittelwert 

2025 149,6 146,4 137,7 135,6 137,8 144,0 141,85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

VPStrom  Strom  
Strom-Index - Statistisches Bundesamt, Code (Statistik Datenbank): 61241-0006: „GP19-351113“. 
„Elektrischer Strom bei Abgabe an gewerbliche. Anlagen“. 
  
Maßgeblich für die Preisermittlung zum 01.01. ist der Mittelwert, der sich aus den Monatswerten 
für den Zeitraum April bis September des Vorjahres ergibt. 
 

VPStrom 0 Der Basiswert des Stromindex ist der Juli-Monatswert 2023 (2021=100).                   131,3  

 
 

Jahr/Monat April Mai Jun Jul Aug Sep Mittelwert 

2025 122,8 121,9 122,1 122,6 122,2 122,2 122,3 

 
 
 
VPErdgas  Erdgas  

Erdgas-Index - Statistisches Bundesamt, Code (Statistik Datenbank): 61241-0006: „GP19-
352222“. „Erdgas, bei Abgabe an Handel und Gewerbe“. 
  
Maßgeblich für die Preisermittlung zum 01.01. ist der Mittelwert, der sich aus den Monatswerten 
für den Zeitraum April bis September des Vorjahres ergibt. 
 

VPErdgas 0 Der Basiswert des Erdgasindex ist der Juli-Monatswert 2023 (2021=100).                   210,9  

 

Jahr/Monat April Mai Jun Jul Aug Sep Mittelwert 

2025 186,1 185,5 185,7 185,7 185,0 183,4 185,23 

 

4. Anpassung der Indizes 
 

Sofern der zugrunde gelegte Index vom Statistischen Bundesamt umbasiert wird, gilt der Index ab dem Tage der 

Veröffentlichung durch das Statistische Bundesamt auf der neuen Basis. Sofern der zugrunde gelegte Index vom 

Statistischen Bundesamt nicht fortgeschrieben wird, gilt ab dem Tage des Wegfalls des ursprünglich vereinbarten 

Indexes derjenige Index, der den Index ersetzt oder, wenn der ursprüngliche Index nicht ersetzt wird, derjenige 

Index, der dem ursprünglichen am nächsten kommt. 

 

5. Umsatzsteuer 

Zu den Entgelten kommen die jeweils gesetzlich vorgeschriebene Umsatzsteuer und sonstige Steuern oder 

Abgaben, mit denen das Wärmeentgelt unmittelbar belastet ist, hinzu. Solche Steuern und Abgaben werden in 

der Rechnung einzeln ausgewiesen. 

 

6.  Datengrundlage 

Die Daten für die Berechnung des Arbeits- und Bereitstellungspreises können Sie der 

Hauptdatenbank des Statistischen Bundesamtes entnehmen. Alle Daten sind kostenfrei und 

ohne Registrierung verfügbar. Auf der Homepage der Genesis-Online-Datenbank finden 

Sie kurze Video-Tutorials und weitere Hilfen in den FAQs. 


